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Thema:
Arbeit global

Arbeitszwang
Erzwungene Arbeitseinsätze im 
Sozialhilfe- und Arbeitslosenrecht

Nach einem Text von Harald Rein / Christa Sonnenfeld

E rzwungene Arbeitseinsätze sind staatlich organisierte
Zwangsmaßnahmen denjenigen gegenüber, die von So-

zialhilfe oder Leistungen des Arbeitsamtes abhängig sind.
Personen, die „arbeitsfähig“ sind werden zu Niedriglohnar-
beit bzw. zu Arbeiten mit Mehraufwandsentschädigung her-
angezogen.

Diese Begriffsbestim-
mung ist notwendig, um
diese Zwangsmaßnah-
men vom Arbeitsdienst
bzw. der Zwangsarbeit
während der Weimarer
Republik und des Natio-
nalsozialismus ebenso ab-
zugrenzen wie von
Zwangsarbeit in Gefäng-
nissen heute.

Auffällig ist die breite
Akzeptanz in der Öffent-
lichkeit: Die Anwendung
von Zwang gegenüber
Menschen, die über kein
oder wenig eigenes Ein-
kommen verfügen und
auf Sozialleistungen ange-
wiesen sind, wird gesell-
schaftsfähig. Wirtschafts-
verbände, Politik und
Medien haben ein öffent-
liches Bewusstsein er-
zeugt, wonach der Angriff

auf den Art. 12 GG (freie Berufswahl) als Druck auf „Faulen-
zer“ und „Drückeberger“ nachgerade vernünftig erscheint.

Bei dem Phänomen des gegenwärtigen Arbeitszwangs
geht es vor allem um folgendes:
e Der Berufsschutz wid für eine bestimmte Bevölkerungs-

gruppe aufgehoben.
e Billig-Jobs werden mit Hilfe staatlicher Initiativen durch-

gesetzt und Unternehmen durch Zuschüsse und Förde-
rungen weitestgehend entlastet oder reguläre Arbeits-
plätze eliminiert.

e Der Zwang besteht darin, dass bei Verweigerung die ma-
terielle Existenzgrundlage befristet oder vollständig ent-
zogen wird. 

e Die Heranziehung zur gemeinnützigen Arbeit begründet
laut §19 BSHG „kein Arbeitsverhältnis im Sinne der ge-
setzlichen Kranken- und Rentenversicherung“. Dies be-
deutet, dass den ArbeitnehmerInnen kein Streikrecht ein-
geräumt wird, dass sie nicht über Tarifverträge oder einen
Betriebsrat verfügen, und dass sie keinen Anspruch auf
eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und auf eine Rente
erwerben.

„Gemeinnützige Tätigkeiten“

Nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG) ist
es möglich, im Rahmen von "Hilfen zur Arbeit"
SozialhilfebezieherInnen zu gemeinnützigen
Tätigkeiten zu verpflichten (§ 19 Abs. 2: Alt. 2
BSHG). Damit sind diejenigen "Hilfen" ge-
meint, die unter den Begriffen Arbeit mit
Mehraufwandsentschädigung, Prämienarbeit
oder Pflichtarbeit bekannt geworden sind. Es
werden keine Sozialversicherungsbeiträge be-
zahlt; statt eines Arbeitsverhältnisses im Sinne
des Arbeitsrechts bzw. eines Beschäftigungs-
verhältnisses im Sinne der gesetzlichen Kran-
ken- und Rentenversicherung besteht nur ein
öffentlich-rechtliches Beschäftigungsverhält-
nis, in dem die allgemeinen Regelungen des
Arbeitsschutzes Anwendung finden. Die Hilfe-
bezieherInnen bleiben im Sozialhilfebezug
und erhalten zusätzlich 1 – 3 Mark Mehrauf-
wandsentschädigung pro Arbeitsstunde. Hat
das Sozialamt Zweifel an der Arbeitsbereit-
schaft dieses Personenkreises, kann zwecks
„Gewöhnung an Arbeit“ oder „Überprüfung
der Arbeitsbereitschaft“ die Pflichtarbeit eben-
falls verordnet werden (§ 20 BSHG).

Kürzung der Sozialhilfe in einer 
ersten Stufe um 25 %

Seit Juli 1996 verpflichtet der Gesetzgeber das
Sozialamt, bei Ablehnung der „gemeinnützi-
gen Arbeit“ durch den Sozialhilfebezieher des-
sen Sozialhilfe um 25 Prozent zu kürzen. Bei
weiterer Weigerung ist eine komplette Strei-
chung möglich. Mussten Anfang der achtziger
Jahre zuerst Asylbewerber und -bewerberin-
nen für 1 Mark pro Stunde Schnee schippen,
so wurde dieses Instrumentarium rasch auch
auf andere im Sozialhilfebezug stehende Men-
schen ausgeweitet.

Auf Sportanlagen, in Schwimmbädern, bei
der Stadtreinigung oder in anderen öffent-
lichen Einrichtungen wird die Arbeitsbereit-
schaft eines Teils der Sozialhilfebezieher und 
-bezieherinnen überprüft. In den Jahren 1996
und 1997 „beschäftigte“ etwa in Frankfurt am
Main das Sozialamt nach eigenen Angaben
rund 200 Personen im Monat. Da es an einer
bundesrepublikanisch einheitlichen Statistik
über den Umfang von „gemeinnütziger Ar-
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Gesetze zum Arbeitszwang

§ 25 Abs.1 Satz 1 u. 2 BSHG (seit 1996)

(1) Wer sich weigert, zumutbare Arbeit zu leisten
oder zumutbaren Maßnahmen nach den 
§§ 19 und 20 nachzukommen, hat keinen
Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt. Die
Hilfe ist zwingend in einer ersten Stufe um
mindestens 25 vom Hundert des maßgeben-
den Regelsatzes zu kürzen“.

(2) Die Hilfe soll bis auf das zum Lebensunterhalt
Unerläßliche eingeschränkt werden.

Art. 1 GG

(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie
zu achten und zu schützen ist Verpflichtung
aller staatlichen Gewalt. 

Art. 12 GG

(1) Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Ar-
beitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wäh-
len. Die Berufsausübung kann durch Gesetz
oder auf Grund eines Gesetzes geregelt wer-
den. 

(2) Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit ge-
zwungen werden, außer im Rahmen einer
herkömmlichen allgemeinen, für alle glei-
chen öffentlichen Dienstleistungspflicht. 

(3) Zwangsarbeit ist nur bei einer gerichtlich an-
geordneten Freiheitsentziehung zulässig. 

Europäische Menschenrechtskonvention Artikel 4

Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit

(1) Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigen-
schaft gehalten werden. 

(2) Niemand darf gezwungen werden, Zwangs-
oder Pflichtarbeit zu verrichten. 

beit“ fehlt, gibt es wenig aktuelle Zahlen.
Nach Angaben des Deutschen Städtetages
wurden 1996 bundesweit ca. 94 000 Men-
schen zu solcherart „Hilfen zur Arbeit“ ge-
zwungen. Für die Jahre 1980 bis 1984 konnte
in Frankfurt / Main ein Stellenabbau in denje-
nigen städtischen Betrieben nachgewiesen
werden, in denen „gemeinnützige Arbeit“ ab-
geleistet werden musste, so zum Beispiel bei
der Abfallsammlung, im Straßenreinigungs-
und Friedhofswesen. Erzwungene Arbeitsein-
sätze haben keinerlei beschäftigungswirksame
Effekte, der Zugang zum allgemeinen Arbeits-
markt bleibt den meisten Pflichtarbeitern und
-arbeiterinnen verschlossen.

Dennoch bezeichnen Kommunen und
Städte die Maßnahmen als erfolgreich, da ihr
vorrangiges Interesse die Einsparung von Sozi-
alhilfegeldern ist. Bereits 1982 konnte der So-
zialsenator von Berlin durch „konsequente“
Anwendung der „Hilfe zur Arbeit“-Paragra-
phen Einsparungen von jährlich 4,5 Millionen
Mark verbuchen. Ähnliche Ergebnisse erziel-
ten Frankfurt (9 Mio.) und Lübeck (11 Mio.).

Die oft willkürliche, wenngleich systema-
tisch betriebene Verpflichtung von Sozialhilfe-
bezieherInnen hat zum Ziel, einen Teil der Be-
troffenen aus dem Leistungsbezug zu drängen
und bei einem weiteren Teil die Nichtinan-
spruchnahme rechtlich zustehender Soziallei-
stungen zu fördern.

Aus: Müller-Heidelberg, Till / Finckh, Ulrich / Narr, Wolf-
Dieter / Pelzer, Marei (Hg) (1998): Grundrechtereport
1998. Zur Lage der Bürger- und Menschenrechte in
Deutschland. Reinbek, S. 148 ff. 

Weitere Texte und Informationen:
Prekarisierung, Arbeitslosigkeit und Arbeitszwang – 
Diagnose und Perspektiven: http://www.labournet.de/
diskussion/arbeit/prekaer/index.html

iZur Weiterarbeit:

e Diskutiert, warum Sozialhilfeempfänger
zu sog. „gemeinnütziger Arbeit“ heran-
gezogen werden.

e Was sind die Ziele dieser Maßnahmen?

e Welche Auswirkungen haben diese
Maßnahmen auf den Arbeitsmarkt?

e Welche Auswirkungen kann das für die
Betroffenen haben?

e Welches Interesse haben die Kommu-
nen an dieser Form von Arbeitszwang?

e Würdet Ihr persönlich solche „gemein-
nützige Arbeit“ leisten wollen?

e Welche Gruppen waren am Anfang,
welche sind heute betroffen?


